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FRAKTIONEN IM GEMEINDERAT

Aktuelles im Internet unter
www.lbu-diegruenen.de
Mail: info@lbu-diegruenen.de 

   

Christlich  
Demokratische Union

Informationen über die CDU 
Informationen über unsere Mitarbeit in 
kommunalen Gremien finden Sie im Rat-
sinformationssystem der Stadt Überlingen. 
Zusätzliche Informationen über die Positio-
nen und den Vorstand der CDU Überlingen 
finden Sie auf unserer Homepage. 

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder Kritik? – Rufen Sie an! 
CDU Bürgertelefon 07551 / 30 97 93 
Homepage: www.cdu-ueberlingen.de 
Besuchen Sie uns auch auf Facebook! 

 

Direkter Zugang 
zu unserer 
Homepage  
mit Terminen, Berichten 
und Informationen  

Ihre Vertreter im Gemeinde-
rat: 
Robert Dreher 
Fraktionssprecher 
Ausschuss für Spital, Forst und Umwelt 
Kreisrat 
Kontakt: robertdreher@web.de 

Lothar Thum 
Stv. Fraktionssprecher 
Ausschuss für Finanzen und Verwaltung 
Kontakt: lothar.thum@tdmail.de 

Hubert Büchele 
Ausschuss für Bau, Technik und Verkehr 
Kontakt: hubert-buechele@t-online.de 

Ralf Mittelmeier 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
Kontakt: r.mittelmeier@t-online.de 

   

Unsere Stadträte für Sie: 
Raimund Wilhelmi 
Kontakt E-Mail: raimund.wilhelmi@
buchinger-wilhelmi.com 
Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Ver-
waltung 
Mitglied im Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft Überlingen, Sipplingen und 
Owingen 
Fraktionssprecher der FDP-Fraktion 
Mitglied im Ältestenrat 
Stellvertreter des Oberbürgermeisters 

Ingo Wörner 
Kontakt Email: iw@woerner-bau.net 
Mitglied im Ausschuss Bau, Technik und Ver-
kehr 
Mitglied im Ausschuss Zweckverband Ab-
wasserbeseitigung Überlinger See 
Mitglied im Aufsichtsrat Landesgartenschau 
Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Über-
lingen 

Peter Vögele 
Kontakt Email: p.voegele@icloud.com 
Mitglied im Ausschuss Bildung, Kultur und 
Soziales 
Mitglied im Ausschuss Spital, 
Forst und Umwelt 

 

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

Ortsverein Überlingen 
Aktuelle Themen, Kontakt und Termine un-
ter: w w w . s p d - ü b e r l i n g e n . d e oder 
folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter. 

Manuel Wilkendorf, Fraktionssprecher, 
Ältestenrat, Ausschuss für Verwaltung und 
Finanzen, AG-Hafenkommission, AG-Städte-
partnerschaften - 

Mail: manuel@wilkendorf.com 

Udo Pursche, stellvertretender Fraktions-
sprecher, Ausschuss für Bildung, Kultur und 
Soziales, Ausschuss für Spital, Umwelt und 
Forsten, Aufsichtsrat Landesgartenschau 
GmbH, Aufsichtsrat Helios-Spital-Überlingen 
GmbH, Aufsichtsrat Überlingen Marketing 
und Tourismus GmbH, Mitglied in der AG Ho-
telprojekt, - Mail: upursche@gmail.com 

Michael Wilkendorf, stellvertretender 
Oberbürgermeister, Mitglied im Ausschuss 
für Bau, Technik und Verkehr, Aufsichtsrat 
der SWÜ, AG-Schulkampus, Mitglied im Ge-
meinsamen Ausschuss der Verwaltungsge-
meinschaft - Mail: mijuwi@gmx.de 

  
Interessantes Erstgespräch mit dem 
neuen Baubürgermeister 
In der öffentlichen Fraktionssitzung am 14. 
Februar diskutierten die Gemeinderäte mit 
dem SPD-OV-Vorstand, Mitgliedern und 
Gästen über die Tagesordnung des Gemein-
derates. Erfreut wurde das Super-Ergebnis 
der Landesgartenschau – zunächst des Jah-
resabschlusses 2020 – zur Kenntnis genom-
men. Insgesamt rechnet die Geschäftsfüh-
rung der LGS mit einem Gesamtabschluss, 
der deutlich über den Erwartungen liegen 
wird – und das trotz Verschiebung und Co-
rona-Auflagen! 
Die neuen Kriterien zur Aufnahme in den 
Überlinger Kitas fanden allgemeine Zustim-
mung. 
Mit dem neuen Baubürgermeister der Stadt 
Überlingen, Herrn Kölschbach, fand ein re-
ger Austausch zu den Themen Weiterent-
wicklung der Stadt in den nächsten 20 Jah-
ren, zum bezahlbaren Wohnraum und auch 
zur Überlinger Verkehrssituation statt. Die 
unterschiedlichen Interessen und Vorstel-
lungen dazu gaben Anlass zu engagierten 
Diskussionen. 
Sicherlich werden wir noch zahlreiche wei-
tere Gespräche dazu mit Herrn Kölschbach 
führen - möglichst immer mit Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger. Wir wünschen 
Herrn Kölschbach alles Gute für sein neues 
Amt und hoffen auf ein immer glückliches 
Händchen bei all seinen Entscheidungen 
zum Wohle der Stadt.  

für die SPD-Fraktion: Udo Pursche 

FRAKTIONEN BERICHTEN

1611 (Teilfläche), 1612 (Teilfläche), 1614 
(Teilfläche), 1615 (Teilfläche), 1616, 1617, 
1618, 1619 (alle Gemarkung Überlingen). 
Maßgebend ist der Lageplan des Bebau-
ungsplans in der Fassung vom 25.06.2021. 
Der räumliche Geltungsbereich ist der bei-
gefügten Plandarstellung (maßstabslos) zu 
entnehmen. Der planexterne Kompensati-
onsbedarf wird durch den Kauf von 8.300 
Ökopunkten aus dem Maßnahmenkomplex 
„Umwandlung von Acker in Grünland und 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Das Plangebiet umfasst die Flächen, die 
innerhalb der Auf- bzw. Abfahrt der B31 
(alt) südlich von Aufkirch gelegen sind. Auf 
den westlichen Flächen befindet sich das 
Heizwerk mit Holzhackschnitzel-Lagerhal-
le des Stadtwerks am See. Im Westen wird 
das Plangebiet durch die „Aufkircher Stra-
ße“ begrenzt. Das Gebiet ist auf allen Sei-
ten von Verkehrsflächen umschlossen. Der 
räumliche Geltungsbereich umfasst die Flur-
stücks-Nrn. 1603, 1604, 1605, 1608, 1610, 

Bebauungsplan „Nördlicher 
Amann – 1. Teiländerung  
und Erweiterung“ 
Bekanntmachung Satzungsbeschluss  
Der Gemeinderat der Stadt Überlingen hat 
am 28.07.2021 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplan „Nördlicher Amann – 1. Tei-
länderung und Erweiterung“ als Satzung in 
der Fassung vom 25.06.2021 beschlossen. 
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Schaffung von Strukturen in Walpertswei-
ler“, Aktenzeichen 435.02.014, erbracht. Die 
Maßnahme befindet sich auf der Gemar-
kung Bonndorf, Stadt Überlingen. 
Der Bebauungsplan „Nördlicher Amann – 1. 
Teiländerung und Erweiterung“ ersetzt in 
seinem Geltungsbereich alle bisher dort gel-
tenden Bebauungspläne. 

Der Bebauungsplan (bestehend aus Plan-
zeichnung, textlichen Festsetzungen und 
Begründung) wird innerhalb der allgemei-
nen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Überlingen an folgender Stelle zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten: 
Stadt Überlingen 
Sachgebiet Baurecht 
Bahnhofstraße 4 
88662 Überlingen 
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
werden
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

• eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

• beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres ab der Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Überlingen 
unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. 
Ist der Bebauungsplan unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung (GemO) oder von Verfah-

rens- oder Formvorschriften aufgrund der 
GemO zu Stande gekommen, gilt er nach § 
4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stan-
de gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 
43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det hat oder

• die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 
2 GemO geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf eines Jahres nach der Be-
kanntmachung jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Ansprü-
che über die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 

Der Bebauungsplan „Nördlicher Amann 
– 1. Teiländerung und Erweiterung“tritt 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Be-
kanntmachung in Kraft.  
  
Überlingen, 18.02.2022 
gez. Matthias Längin 
Bürgermeister 

ENDE DES AMTLICHEN TEILS  Verantwortlich Oberbürgermeister Jan Zeitler 

Alle amtlichen Bekanntmachungen finden Sie auf der städtischen Homepage www.ueberlingen.de

Do., 24. März 2022 um 20:00 Uhr 
Matze Knop – „Mut zur Lücke“ im 
Milchwerk in Radolfzell 
  
Fr., 08. April 2022 um 19:00 Uhr 
Bettina Storks liest aus ihrem Buch „Dora 
Maar und die zwei Gesichter der Liebe“  
im Ochsenstüble im Hotel Ochsen in Über-
lingen am Bodensee 
  
Fr., 22. April 2022 um 20:00 Uhr 
Mario Barth – Männer sind Schweine, 
Frauen aber auch 2.0 in der Oberschwa-
benhalle in Ravensburg 
  
Informationen zum Kartenvorverkauf so-
wie Reservierung unter Tel. 07551 9471523. 

KULTUR- UND TOURISMUS
Dudes im Bahnhof Fischbach in Friedrichs-
hafen/Fischbach 
  
Sa., 19. März 2022 um 20:00 Uhr 
Nina Petri „Glück“ Diese Lesung beschäf-
tigt sich mit dem Glück im Stadel im Golf-
club in Owingen 
  
So., 20. März 2022 um 11:00 Uhr 
Kurpfälzisches Kammerorchester Mann-
heim im Kursaal am See in Überlingen 
  
Fr., 25. März 2022 um 20:00 Uhr 
Ulrike Kriener und Georg Weber „Alte Lie-
be“ Szenische Lesung des Romans von 
Elke Heidenreich und Bernd Schroeder im 
Zollhaus in Ludwigshafen 

Aktueller Vorverkauf der  
Tourist-Information 
Saison 2022 
Internationaler Konzertring der Stadt 
Überlingen im Kursaal am See in Überlingen 
  
Fr., 04. März 2022 um 20:00 Uhr 
Hape Kerkelings KEIN PARDON – Das Mu-
sical on Tour in der Stadthalle in Singen 
  
Fr., 18. März 2022 um 20:00 Uhr 
Django Asül – „Offenes Visier“ im 
Milchwerk in Radolfzell 
  
Sa., 19. März 2022 um 20:00 Uhr 
David Bowie Tribut Show – The young 



AMTSBLATT

 MIT DEN STADTTEILEN BAMBERGEN, BONNDORF, DEISENDORF, HÖDINGEN,
NESSELWANGEN, LIPPERTSREUTE UND NUSSDORFN

R.
 0

8 
 2

4.
 F

EB
RU

A
R 

20
22

DIE STADT ÜBERLINGEN BEKOMMT  
EINEN NEUEN INTERNETAUFTRITT. 
Bis zum 27. Februar 2022 haben Sie noch die Gelegenheit,  an einer 
kurzen Online-Umfrage teilzunehmen  und zum 
guten Gelingen des Projektes beizutragen. 
Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code oder folgen Sie 
dem Link unter www.ueberlingen.de 

Mehr dazu erfahren Sie auf S. 4 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 


